
Koppel, Oliver

Article  —  Published Version

Halbherziger Kompromiss

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Koppel, Oliver (2007) : Halbherziger Kompromiss, Wirtschaftsdienst, ISSN
0043-6275, Springer, Heidelberg, Vol. 87, Iss. 9, pp. 561-562,
https://doi.org/10.1007/s10273-007-0693-2

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/42876

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://doi.org/10.1007/s10273-007-0693-2%0A
https://hdl.handle.net/10419/42876
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Wirtschaftsdienst 2007 • 9

KURZ KOMMENTIERT

561

Pfl egeversicherung

Nach der Reform ist vor der Reform

Mit dem am 10. September vorgelegten Referenten-
entwurf für ein „Pfl ege-Weiterentwicklungsgesetz“ ist 
der Regierung kein großer Wurf gelungen, sondern 
eine Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nen-
ner. Der Entwurf enthält aber viele gute Ansätze, nichts 
wirklich Falsches und hebt sich damit positiv von der 
Gesundheitsreform ab. Allerdings bleibt er vielfach auf 
halbem Wege stehen. 

So bei der Leistungsdynamisierung: Anders als in 
der Krankenversicherung werden in der Pfl egever-
sicherung lediglich betraglich fi xierte Zuschüsse zu 
Pfl egeleistungen bzw. ein ebenfalls fi xiertes Pfl ege-
geld gewährt. Die Leistungssätze wurden bereits 1993 
festgelegt und seitdem nicht mehr angepasst, was zu 
massiven Realwertverlusten führte. So sind die Ent-
gelte für die stationäre Pfl ege von 1999 bis 2005 im 
Durchschnitt um jährlich 1,5% gestiegen – bei kons-
tanten Versicherungsleistungen. Dem Kaufkraftverfall 
soll durch eine Leistungsanpassung entgegengetreten 
werden, die aber unzureichend ist. Umgerechnet be-
läuft sich die geplante Anpassung von 2007 bis 2012 
auf nominal jährlich 0,7% – ohne rückwirkende Dyna-
misierung. Ab 2015 sollen Leistungen dann regelmä-
ßig angehoben werden, aber höchstens im Umfang 
der Infl ation, was – bei steigenden realen Bruttolöhnen 
– zur Kaufkraftstabilisierung unzureichend ist. 

Auch auf der Finanzierungsseite erkauft die Reform 
lediglich Zeit. Die beschlossene Beitragssatzerhöhung 
um 0,25 Beitragssatzpunkte ist vertretbar – wurde 
doch schon bei Einführung der Pfl egeversicherung 
von einer demographisch bedingten Beitragssatz-
steigerung ausgegangen. Allerdings stehen dem 
Leistungsverbesserungen entgegen, deren Finanzvo-
lumen für 2015 mit 0,28 Beitragssatzpunkten ange-
geben wird. Für die steigenden Ausgaben aufgrund 
der weiterhin zunehmenden Zahl von Pfl egebedürfti-
gen und wegen des anhaltenden Trends zur teureren 
professionellen Pfl ege wird keine Vorsorge getroffen. 
Selbst unter optimistischen makroökonomischen An-
nahmen und unter Ausklammerung bekannter Risiken 
ist die Finanzierung daher nur bis 2014 gesichert. Über 
weitergehende Vorschläge – sei es die ergänzende 
Kapitalfundierung oder die Einbeziehung der privaten 
Pfl egeversicherung in einen Finanzausgleich – konnte 
keine Einigung erzielt werden. 

Innovativ ist die geplante Pfl egezeit, die pfl egen-
den Angehörigen – analog zur Elternzeit – einen An-
spruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit mit 
Rückkehrmöglichkeit einräumen soll. Da die Dauer der 

Pfl egebedürftigkeit kaum prognostiziert werden kann, 
ist die Pfl egezeit nur sinnvoll, wenn sie dazu dient, ein 
geeignetes dauerhaftes Pfl egearrangement aufzubau-
en. Dafür sind die geplanten sechs Monate zu lang. 
Bei einer Reduktion auf drei Monate könnte auch die 
Ausnahmeklausel für kleine Betriebe mit bis zu zehn 
Mitarbeitern aufgegeben werden.

Die geplante Reform enthält damit zwar begrü-
ßenswerte Ansätze, geht aber nicht weit genug. Es ist 
daher davon auszugehen, dass auch in der nächsten 
Legislaturperiode wieder über eine Reform der Pfl ege-
versicherung zu diskutieren ist. 

Heinz Rothgang
Universität Bremen und Zentrum für Sozialpolitik

rothgang@zes.uni-bremen.de

Zuwanderung
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Im Juli 2007 waren 22 000 Ingenieure arbeitslos ge-
meldet – 63% weniger als noch 2005. Demgegen-
über stehen alleine 46 000 offene Ingenieurstellen auf 
Unternehmens-Webseiten und Online-Stellenbörsen 
sowie 12 600 bei der Bundesagentur für Arbeit gemel-
dete Ingenieurvakanzen. Selbst im utopischen Fall ei-
ner bedarfsgerechten Weiterqualifi zierung sämtlicher 
arbeitslos gemeldeter Ingenieure könnte der Bedarf 
somit nicht gedeckt werden. Die knapp 40 000 Ab-
solventen der Hochschulen decken aktuell bestenfalls 
den demographiebedingten Ersatzbedarf der Unter-
nehmen. Eine Aufstockung des Personalbestands ist 
mit den nationalen Ressourcen momentan quantita-
tiv – und wohl auch qualitativ – bedingt nicht möglich. 
In der Folge konnten bereits 2006 deutschlandweit 
48 000 vollzeitäquivalente Ingenieurstellen nicht be-
setzt werden. Der aktuelle Bericht zur technologischen 
Leistungsfähigkeit prognostiziert gar eine Verschär-
fung des Ingenieurmangels. Bei Saldierung der künf-
tigen Absolventenzahlen und der demographie- und 
konjunkturbedingten Bedarfe werden bis 2014 pro 
Jahr 12 000 weitere Ingenieure fehlen.

Großbritannien, Irland und Schweden sind Eng-
pässen im Bereich technischer Qualifi kationen bereits 
2004 durch eine Öffnung des Arbeitsmarktes für Fach-
kräfte aus den zwölf neuen EU-Mitgliedstaaten erfolg-
reich begegnet. Leider erst jetzt ist das Problem des 
Ingenieurmangels auch in der deutschen Politik ange-
kommen, die in Meseberg eine „arbeitsmarktadäquate 
Steuerung der Zuwanderung hochqualifi zierter Fach-
kräfte“ angekündigt hat. Beschlossen wurde zunächst 
jedoch nur, dass die Vorrangprüfung für Ingenieure der 
Fachrichtungen Maschinen-, Fahrzeugbau und Elek-
trotechnik entfällt. Somit müssen Arbeitgeber Behör-
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denvertretern nicht mehr beweisen, dass kein deut-
scher Arbeitnehmer mit adäquater Qualifi kation zur 
Verfügung steht. Auch sollen ausländische Studenten 
nach Studienabschluss statt bisher ein Jahr drei Jahre 
lang ohne Beschränkungen in Deutschland arbeiten 
dürfen. In Verbindung mit der nicht realisierten Ab-
senkung der Mindestverdienstgrenze von 85 000 Euro 
wirken diese Maßnahmen jedoch halbherzig.

Ökonomisch unbegreifl ich ist, warum hochqualifi -
zierte Fachkräfte überhaupt daran gehindert werden 
sollten, hierzulande ihren Beitrag zur Wertschöpfung 
zu leisten. Allen voran gilt dies für an deutschen Hoch-
schulen – und in der Regel auf Kosten des Staates – 
ausgebildete Akademiker. Migrationspolitisch wäre 
daher ein mutigerer Schritt wünschenswert gewesen 
– etwa die verbindliche Einführung eines Punktesys-
tems nach kanadischem Vorbild, welches Zuwande-
rung unter Berücksichtigung von Kriterien wie Bildung, 
Sprachkenntnisse und Alter der Bewerber sowie Be-
darf des Arbeitsmarktes unbürokratisch steuert. Eben 
dieses Instrument wurde bereits 2004 bei der Novel-
lierung des Zuwanderungsgesetzes vom Rat für Mig-
ration vorgeschlagen, damals jedoch wieder aus dem 
Gesetzentwurf gestrichen. Angesichts des inzwischen 
manifesten Ingenieurmangels möge dem zweiten 
Anlauf eine ideologiefreie und zügige Umsetzung be-
schieden sein.

Oliver Koppel
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

koppel@iwkoeln.de

EU-Energierichtlinien

Wirkungsvolle Entbündelung 

Die aktuellen Richtlinienentwürfe der Europäschen 
Kommission für den Energiebereich kommen zu dem 
Schluss, dass die bisherige Entbündelung der euro-
päischen Transportnetze nicht effektiv ist. Ein funkti-
onsfähiger Wettbewerb habe sich nicht eingestellt. Die 
bestehenden Monopolisten beherrschten weiterhin die 
Absatzmärkte und Wettbewerbsdiskriminierungen kön-
nen nicht hinreichend vermieden werden. Dies beruhe 
darauf, dass das bestehende System die Anreize zu ei-
nem diskriminierenden Verhalten der integrierten Unter-
nehmen nicht vollständig beseitigt und eine Intranspa-
ranz über die tatsächliche Gleichbehandlung von quasi 
doch über den Konzern weiterhin verbundenen Unter-
nehmen und konkurrierenden Dritten bestehe; dies be-
trifft vor allem die Informations- und Investitionspolitik. 

Die Schlussfolgerungen aus dieser Bestandsauf-
nahme sind für die Kommission eindeutig: Es muss 
eine konsequente Trennung des Betriebs der Über-
tragungs- und Ferngasnetze von den nachgelagerten 
Wertschöpfungsstufen stattfi nden. Konkret bedeute 
dies: Entweder es fi ndet ein konsequentes „Owner-
ship Unbundling“ statt oder so genannte Independent 
System Operatoren (ISO) sind zu schaffen, welche 
vollständig unabhängig von den Interessen in der Er-
zeugung und im Handel sind. Den Übertragungsnetz-
betreibern bliebe im letzteren Fall das Eigentum an 
den Netzen. Darüber hinaus soll eine Europäische Re-
gulierungsagentur geschaffen werden und die Netzbe-
treiber zu einer regionalen und europäischen Investiti-
onspolitik angehalten werden. 

Die Marktanalyse der Europäischen Kommission 
greift zentrale Punkte auf. Ein funktionsfähiger europä-
ischer Markt ist noch nicht installiert. Vor dem Hinter-
grund, dass ein Ownership Unbundling tief in die be-
stehenden Eigentumsrechte eingreift, gewinnt speziell 
der ISO-Vorschlag an Bedeutung, welcher die Regu-
lierungspolitik in den USA kopieren will. ISOs (in den 
USA auch abhängig von der Größe Regional Transport 
Operators genannt) könnten die Systemsicherheit 
auch bei einem vermehrten grenzüberschreitenden 
Handel sichern, eine umfassendere Koordinierung des 
Engpassmanagements und eine längerfristige Investiti-
onsplanung bewirken. Dadurch könnten sie auch neue 
Unternehmen beim Markteintritt unterstützen und für 
mehr Marktransparenz sorgen. Schließlich wären da-
durch umfassende Großhandelsmärkte möglich. 

Die Erfahrungen in den USA erscheinen prinzipiell 
positiv. Dennoch sind auch sie nicht unbedingt ein 
„Königsweg“. So ist die Kosteneffi zienz dieser Lösung 
trotz der eindeutigen wettbewerbspolitischen Vortei-
le nicht ganz klar. Abstimmungsprobleme zwischen 
den Independent System Operatoren und den Asset 
Ownern sind unvermeidbar und nicht trivial zu lösen. 
Zudem sind die Entgeltkonzeptionen, die in ISOs an-
gewandt werden nicht in einfacher Weise in größeren 
Märkten anwendbar. Eine sorgfältige Abwägung zwi-
schen den realisierbaren Vorteilen und den sich in der 
Praxis ergebenden Umsetzungsschwierigkeiten ist 
deshalb auf jeden Fall geboten. 

Wolfgang Elsenbast
 E-Bridge, Bonn

WElsenbast@e-bridge.com


